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Mitgliedschaft des Landkreises Coburg in der Bayerischen Kommunalen IT-
Einkaufsgenossenschaft eG (BayKIT eG) 
 
 
Sachverhalt 
Die Bayerische Kommunale IT-Einkaufsgenossenschaft eG (BayKIT eG) wurde im Januar 

2024 gegründet und ist eine von ihren Mitgliedern getragene Organisation. Gegenstand des 

Unternehmens der BayKIT eG ist die Beschaffung von Hard- und Software, insbesondere die 

Vorbereitung und Durchführung von Ausschreibungen und der Abschluss von 

Rahmenvereinbarungen, die Zurverfügungstellung beschaffter Liefer- und Dienstleistungen 

sowie sonstige Service- und Betriebsleistungen für ihre Mitglieder. Die Mitglieder der BayKIT 

eG – fast ausschließlich Bezirke, Landkreise und kreisangehörige Städte und Gemeinden 

Bayerns sowie deren kommunale Einrichtungen – wollen durch gemeinsame Beschaffungen 

und ein einheitliches Angebot von Systemen, Komponenten und Dienstleistungen 

Ressourcen der Mitglieder besser ausnutzen und wirtschaftliche Vorteile erzielen.  

Der Genossenschaftsanteil kostet einmalig 1.000 €, die laufenden Mitgliedsbeiträge betragen 

jährlich 400 €. 

 

Vorteile des Beitritts zur BayKIT für den Landkreis Coburg: 

 Vergabeerleichterungen: Die BayKIT bietet rechtssichere Rahmenverträge, die die 

Vergabeverfahren erheblich vereinfachen. Durch die Nutzung dieser Rahmenverträge 

entfallen aufwändige Einzelvergabeverfahren. Dies reduziert sowohl den zeitlichen 

als auch den administrativen Aufwand des Fachbereichs für Informations- und 

Kommunikationstechnik.  

 Kosteneinsparungen: Dank der gebündelten Beschaffung erhält die BayKIT 

attraktive Konditionen für IT-Produkte und Dienstleistungen. Diese Preisvorteile 

werden an die Mitglieder weitergegeben, wodurch die Beschaffungskosten deutlich 

reduziert werden können. 

 Rechtssicherheit: Die durchgeführten Vergabeverfahren der BayKIT entsprechen 

den gesetzlichen Vorgaben, insbesondere dem Vergaberecht. Dadurch werden 

Risiken von Rechtsstreitigkeiten minimiert. 

 Beratung und Expertise: Die BayKIT unterstützt ihre Mitglieder mit umfangreichem 

Know-how zu IT-Beschaffungen und rechtlichen Fragestellungen. Dies sorgt für eine 

höhere Qualität und Effizienz bei der Umsetzung von IT-Projekten. 

 Flexibilität: Die Mitglieder haben Zugriff auf ein breites Portfolio an IT-Produkten und 

Dienstleistungen, das durch die Rahmenverträge abgedeckt wird. Gleichzeitig bleibt 
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es den Mitgliedern freigestellt, in Einzelfällen von den Rahmenverträgen 

abzuweichen und eigene Vergabeverfahren durchzuführen. 

 Webshop für Hardware: Die BayKIT stellt ihren Mitgliedern einen Webshop zur 

Verfügung, über den Hardware direkt und unkompliziert bestellt werden kann. Dies 

erleichtert die Beschaffung und sorgt für Transparenz bei den angebotenen 

Produkten und Preisen. 

 
 
Ressourcen 
Die vorgeschlagene Maßnahme ist eine freiwillige Leistung des Landkreises.  

 

Bei Annahme dieses Beschlusses und dessen Umsetzung werden Haushaltsmittel in 2025 in 

Höhe von insgesamt 1.400 € benötigt. 

 

Für den Erwerb eines einmaligen Genossenschaftsanteils sind auf der HHSt. 1.0201.9300 

1.000 € eingeplant. Für den jährlichen Mitgliedsbeitrag von 400 € stehen auf der HHSt. 

0201.6610 die Mittel zur Verfügung.  

 
 
 
Beschlussvorschlag 
Dem Beitrag zur Bayerischen Kommunalen IT-Einkaufsgenossenschaft (BayKIT eG) wird 

zugestimmt. 

Die Verwaltung wird ermächtigt und beauftragt, alle notwendigen Beitrittsvorbereitungen und 

–formalien zu treffen. Die erforderlichen Haushaltsmittel sind jährlich bereitzustellen.  

 
 
In Finanzangelegenheiten 
an FB Z3, Herrn Kern 
mit der Bitte um Mitzeichnung. ……………………………………………. 
 
 
 
In Finanz- und Personalangelegenheiten 
an GBL Z, Herrn Altrichter 
mit der Bitte um Mitzeichnung  ……………………………………………. 
 
An Büro Landrat 
mit der Bitte um Mitzeichnung. 

- immer erforderlich - ……………………………………………. 
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WV am Sitzungstag beim zuständigen Sitzungsdienst. 
 
 
Zum Akt/Vorgang 
 
 Kathrin Reißenweber 
 (Unterschrift Vorlagenersteller) 
 
 
Landratsamt Coburg 
 
 
 
Sebastian Straubel 
Landrat 


